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Motion Riner Christoph.
Bevölkerung schützen.
Bewegungsfreiheit von Asylkriminellen
konsequent einschränken

Motion Riner Christoph.
Protéger la population.
Limiter systématiquement
la liberté de mouvement
des requérants d'asile criminels

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 10.03.25
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 16.06.25

Präsident (Caroni Andrea, Präsident): Es liegt Ihnen ein schriftlicher Bericht der Kommission vor. Die Kom-
mission beantragt, die Motion anzunehmen. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Schwander Pirmin (V, SZ), für die Kommission: Erlauben Sie mir, Herr Präsident, eine Vorbemerkung. Den
Inhalt der Motion Riner wie auch der Motion Schmid Pascal haben wir eigentlich bereits in der ausserordent-
lichen Session vom 13. März 2025 behandelt. Damals wurde auch über die Sinnhaftigkeit von ausserordentli-
chen Sessionen und insbesondere über die Sinnhaftigkeit der Einreichung gleichlautender Vorstösse in beiden
Räten diskutiert.
Die Motion Riner will den Bundesrat beauftragen, die Bewegungsfreiheit von Personen im Asylverfahren, von
abgewiesenen Asylsuchenden sowie von Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltsrecht, gegen die ein
Strafverfahren wegen eines Vergehens oder Verbrechens nach Strafgesetzbuch oder Betäubungsmittelgesetz
läuft, bis zum Strafvollzug und zur Ausschaffung systematisch einzuschränken.
Der Bundesrat beantragte bereits dem Nationalrat die Ablehnung der Motion. Der Nationalrat nahm die Motion
aber am 10. März 2025 mit 116 zu 69 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Wie bereits in den Vorbemerkungen
angedeutet, haben wir am 13. März eine gleichlautende Motion mit 28 zu 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen
angenommen. In der Kommission haben wir das zur Kenntnis genommen und gesagt, dass wir eigentlich ein
paar Monate oder ein paar Wochen danach jetzt nicht einen anderen Beschluss als am 13. März 2025 fassen
können.
Ich möchte trotzdem noch zwei, drei inhaltliche Bemerkungen machen. Die Motion will die Bewegungsfreiheit
von Personen im Asylverfahren konsequent einschränken und den Bundesrat beauftragen, die gesetzlichen
Grundlagen dafür zu schaffen, sofern sie nicht schon vorhanden sind. Der Bundesrat sagt in seiner Stellung-
nahme, gewisse Grundlagen oder gewisse Verfahren seien bereits vorhanden. Es müssen drei Voraussetzun-
gen erfüllt sein: Es geht erstens um abgewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber, es geht zweitens um
Personen, die keine Aufenthaltsrechte haben, und es geht drittens um Personen, die unter Verdacht stehen,
eine Straftat begangen zu haben. Es geht also genau um den Personenkreis, der diese drei Kriterien erfüllt.
Selbst der Bundesrat erklärt in der Stellungnahme zu zwei Interpellationen, dass Asylsuchende in einem be-
sonderen Zentrum untergebracht werden können, wenn sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich
gefährden oder durch ihr Verhalten den Betrieb und die Sicherheit der Zentren des Bundes erheblich stören.
All diese Begründungen haben den Ständerat bereits im März 2025 dazu bewogen, die gleichlautende Motion
anzunehmen, auch wenn der Bundesrat auf die strafrechtlichen Möglichkeiten auf kantonaler Ebene bezüglich
Untersuchungshaft und Freiheitsstrafen hingewiesen hat.
Ich gehe auf ein paar Argumente des Bundesrates noch ein, vielleicht erwähnt Bundesrat Jans sie auch noch.
Der Bundesrat hat auch auf die administrativen Massnahmen hingewiesen, die auf kantonaler Ebene bereits
jetzt möglich sind. Er hat auch darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, pauschal alle Beschuldigten auf
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die eine oder andere Art festzusetzen und zu kontrollieren. Wenn man das umsetzen möchte, gehe es um
7000 Personen. Es sei sehr schwierig, das praktisch umzusetzen; solche Unterkünfte und Immobilien seien
schwierig zu finden. Ebenso hat der Bundesrat auf die Verhältnismässigkeit hingewiesen: Ein Automatismus
sei nie verhältnismässig. Deshalb lehnt der Bundesrat diese Motion ab.
In der Kommission haben wir der Motion mit 7 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt. Ich bitte Sie namens
der Kommission, dieser Motion wie derjenigen im März auch zuzustimmen.

Jans Beat, Bundesrat: Es ist richtig, Sie haben den Inhalt dieser Motion schon angenommen, und ich habe
dazu schon Stellung bezogen. Deshalb verzichte ich darauf, alles zu wiederholen, was ich dort schon gesagt
habe und Sie, Herr Schwander, auch. Allerdings sind in der Zwischenzeit gewisse Dinge geschehen, und ich
finde es richtig, dass Sie diese Dinge zur Kenntnis nehmen, bevor Sie die Forderungen dieser Motion zum
zweiten Mal annehmen.
Sie haben es gesagt, und es ist so, wenn Sie die Kantone zwingen, vorsorglich Leute einzusperren, dann
brauchen diese Kantone die nötigen Haftplätze. Die Kantone sind dafür verantwortlich, diese Haftplätze zu
stellen und zu organisieren. Deshalb ist es richtig, diese Frage im Rahmen der Gesamtstrategie Asyl, die wir
zusammen mit den Kantonen erarbeiten, zu entscheiden. In der Zwischenzeit wurde im April 2025 auf Initiative
der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren beschlossen, eine Taskforce

AB 2025 S 561 / BO 2025 E 561

Intensivtäter einzuberufen. Die Kantone und das SEM werden in dieser Taskforce Fälle mit besonders proble-
matischen Personen aus dem Asyl- und Ausländerbereich melden. Die Taskforce wird mittels eines Case-Ma-
nagements sicherstellen, dass alle Möglichkeiten im Bereich der Zwangsmassnahmen ausgeschöpft und dass
alle Verfahrensschritte optimal aufeinander abgestimmt werden. Wir sind also bereits aktiv, um das Ziel dieser
Motion zu erreichen, und zwar auf legalem Weg.
Zudem hat diese Taskforce auch den Auftrag, den Gesetzesanpassungsbedarf zu eruieren. Sie schaut also,
ob es tatsächlich eine Änderung der rechtlichen Grundlagen braucht und wie eine solche Änderung aussehen
würde. Vielleicht ist es ja eine andere Änderung, als Sie sie hier mit dieser Motion beantragen. Das heisst,
die Forderung dieser Motion, die Sie jetzt zum zweiten Mal annehmen wollen, greift vor. Sie kommen damit,
bevor die richtigen Gremien eigentlich den Handlungsbedarf in Hinblick auf die Gesetzesanpassung abgeklärt
haben.
Auch aus diesen Gründen beantragt Ihnen der Bundesrat, die Motion abzulehnen.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; 24.3734/7487)
Für Annahme der Motion ... 30 Stimmen
Dagegen ... 10 Stimmen
(2 Enthaltungen)
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